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Keine offizielle Bürgerbroschüre 
in Vorbereitung
Vorsicht vor entsprechenden Werbeanfragen
Gemeinsam mit der Firma inixmedia Bayern GmbH hat die 
Gemeinde Viereth-Trunstadt im Jahr 2015 eine Bürgerinforma-
tionsbroschüre für die Gemeinde Viereth-Trunstadt erstellt. Wir 
wurden darauf aufmerksam gemacht, dass ein anderes Unter-
nehmen vor Ort aktiv ist, um mit Anzeigen aus der Broschüre 
neue Aufträge zu generieren. Bei solchen, häufig betrügeri-
schen Versuchen erhalten Sie ein Fax mit einer Kopie Ihrer 
Anzeige und der Bitte, eventuelle Korrekturen vorzunehmen. Mit 
Ihrer Unterschrift wird gleichzeitig ein neuer Auftrag bestätigt.

Wir weisen darauf hin, dass diese Firma nicht im Auftrag 
der Gemeinde Viereth-Trunstadt oder der inixmedia Bayern 
GmbH agiert und entweder Ihr oder das Urheberrecht der 
Firma verletzt, die die Anzeige gestaltet hat.

Für weitere Fragen stehen Ihnen die Anzeigenabteilung des 
Verlages inixmedia (Tel.: 0431/66848-60) oder die Gemeinde 
Viereth-Trunstadt (Frau Hahn, Tel.: 09503/9222-18) gerne zur 
Verfügung.

Gemeinde Viereth-Trunstadt

4. Rate der Grund- und 
Gewerbesteuern 2017
Wir weisen darauf hin, dass am 15. November 2017 die 4. Rate 
der Grund- und Gewerbesteuern zur Zahlung fällig wird. Die 
Barzahler werden gebeten, den Termin einzuhalten.
Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung.

Gemeindeverwaltung

Standesamt nicht besetzt
Das Standesamt der Gemeinde Viereth-Trunstadt ist am 
Donnerstag, 16. November 2017, wegen einer Fortbildungs-
veranstaltung nicht besetzt. Wir bitten um entsprechende 
Vormerkung.
Ihre Gemeindeverwaltung

FFW Trunstadt – Stückbrunn
Terminankündigungen Nov. 2017
10.11 - 18.00 Uhr Feuerwehrhaus
Übung bzw. Unterricht der Jugendfeuerwehr

18.11 - 17.15 Uhr Vereinslokal – Fahnenabordnung
17.30 Uhr Gottesdienst zum Volkstrauertag mit anschl. Prozes-
sion zum Heldenhain
Verkehrsabsicherung

19.11. - 09.00 Uhr Feuerwehrhaus
Unterricht bzw. Übung der aktiven Wehr
Die Vorstandschaft

Abfallwirtschaft
Restmüll: Montag, 13. November 2017
Biotonne: Montag, 6. November 2017  
Papiertonne: Montag, 13. November 2017
Gelber Sack: Freitag, 3. November 2017
 Donnerstag, 30. November 2017

Wertstoffhof (im Bauhof):
Winterzeit:
Mi. 16.30 – 18.00 Uhr
Sa. 09.00 – 12.00 Uhr

Kompostierplatz Viereth, im Maintal (Tel. 09503/7651)

Jugendarbeit
(@ Jugendpflegerin Vanessa Konz)

KINDER-TREFF im TRUNSTÄDTER JUZ
WANN  Freitag, 15:00 – 17:00 Uhr
WO  JUZ, Kirchberg Trunstadt
ALTER  6 – 12 Jahre
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Die „Stillen Tage“ stehen vor der Tür
Das Jahr neigt sich langsam dem Ende entgegen und die so 
genannten Stillen Tage stehen bevor. Vor diesem Hintergrund 
weist das Landratsamt Bamberg darauf hin, dass Allerheiligen 
am Mittwoch, 1. November, der Volkstrauertag am Sonntag, 19. 
November sowie der Buß- und Bettag am Mittwoch, 22. Novem-
ber und der Totensonntag am 26. November so genannte 
„Stille Tage“ im Sinne des Bayerischen Feiertagsgesetzes sind.
Demnach sind an diesen Tagen öffentliche Unterhaltungsver-
anstaltungen nur dann erlaubt, wenn der diesen Tagen entspre-
chende ernste Charakter gewahrt bleibt. Nach dem geänderten 
Feiertagsgesetz müssen nun alle in einem anderen Sinn für den 
jeweiligen Vorabend (v. a. Samstage) geplanten öffentlichen Unter-
haltungsveranstaltungen erst um spätestens 2:00 Uhr enden. An 
den Stillen Tagen ist zudem der Betrieb von Spielhallen und Spiel-
automaten nicht zulässig, da es sich hierbei um Unterhaltungs-
veranstaltungen handelt, die dem ernsten Charakter dieser Tage 
zweifellos widersprechen. Gleiches gilt für den Heiligen Abend, an 
diesem Tag allerdings nur in der Zeit von 14:00 bis 24:00 Uhr.
Wer diese Regelungen nicht beachtet, kann mit Bußgeld belegt 
werden.

Der Bauhof der Gemeinde 
Viereth-Trunstadt wird ab November 
mit dem Winterdienst beginnen
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Hecken und 
Sträucher, die in den Straßenraum hängen, unbedingt zurück 
geschnitten werden müssen. Sollten Schäden durch unge-
schnittene Hecken und Sträucher an den Räumfahrzeugen 
entstehen, werden diese an die Grundstückseigentümer wei-
tergegeben. Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass für die 
Räumfahrzeuge unbedingt eine Fahrbahn freigehalten werden 
muss. Sollten Fahrzeuge die Durchfahrt behindern, ist der Win-
terdienst in diesen Bereichen nicht gewährleistet. Bitte den-
ken Sie also daran, wenn Sie Ihr Fahrzeug am Abend abstel-
len, dass der Winterdienst mit einer Breite von 3,50 Metern die 
Fahrbahn befahren muss.

Informationen zur Schneeräumpflicht
Der bevorstehende Winter wirft Fragen zur Schneeräumpflicht 
auf. Hier nun deshalb der Inhalt der gemeindlichen Verordnung 
in Kürze:

Warum muss geräumt und gestreut werden?
1. Der Eigentümer hat für sein Grundstück eine Verkehrssi-

cherungspflicht. Er haftet im vollen Umfang mit seinem Ver-
mögen für Unfälle, die aufgrund von nicht geräumten und 
gestreuten Gehbahnen verursacht werden. Eine Haftpflicht-
versicherung zahlt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit. Dies ist immer dann gegeben, wenn trotz städtischer 
Verordnung nicht geräumt und gestreut wurde.

2. Ältere Menschen, Behinderte, Schulkinder oder Eltern mit 
Kinderwägen benötigen dringend geräumte und gestreute 
Gehbahnen, da sie sonst auf die Straßen ausweichen müs-
sen, wo sie besonders gefährdet sind.

Wer muss räumen?
1. Der Eigentümer der Grundstücke, deren Grundstücke an 

öffentliche Straßen, Wege und Plätze unmittelbar angrenzen 
(sog. Vorderlieger) bzw.

2. Die Eigentümer der Grundstücke, die über diese Straßen 
erschlossen werden (sog. Hinterlieger).

3. Die Eigentümer von Grundstücken können diese Pflicht zum 
Schnee- und Eisräumen wiederum auf die Mieter übertra-
gen. Voraussetzung hierfür kann zum Beispiel eine Ver-
einbarung im Mietvertrag sein oder eine Regelung in einer 
Hausordnung, welche wiederum Bestandteil des vom Mie-
ter unterzeichneten Mietvertrages sein muss. Aber auch 
dann, wenn der Hauseigentümer/Vermieter die Schnee- 
und Räumpflicht wirksam auf die Mieter übertragen hat, 
ist er nicht aus der Pflicht: Im Gegenteil, der Vermieter ist 
sogar zu regelmäßigen Schneeräumkontrollen verpflichtet 
und kann daher öfters vorbeischauen.

KOSTEN keine
10. Nov. ***Lesezeichen aus Büroklammern ***
17. Nov. *** Wir bemalen T-Shirts – bringt doch ein wei-

ßes T-Shirt mit ***
24. Nov. *** Wir machen Cupcakes***

JUGENTREFF im TRUNSTÄDTER JUZ
WANN Freitag 17:00 – 19:00 UHR
ALTER ab 10 Jahren

TEENIE-TREFF im VIERTHER JUGENDRAUM
WANN Mittwoch 16:30 – 18:00 Uhr
WO Hauptstraße 29, Viereth
ALTER 9 – 14 Jahre
KOSTEN keine
08. Nov. *** Wir machen Milchschnitte selber***
15. Nov. *** Wir machen Softknete selber ***
22. Nov. *** Es gibt Pizzabrötchen ***
29. Nov. ***Wir basteln Weihnachtsdeko ***

JUGENDTREFF im VIERETHER JUGENDRAUM
WANN Freitag 19:00 – 21:00 Uhr
ALTER ab 13 Jahren

Liebe Kinder, Jugendliche und liebe Eltern,
derzeit gibt es eine anonyme Umfrage zur Freizeitgestaltung der 
Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde Viereth-Trunstadt.

Die Umfrage dauert nur wenige Minuten und 
würde uns sehr zur Qualitätssteigerung/ -verbes-
serung verhelfen. Wir wären Dir/ Ihnen sehr dank-
bar, wenn du/ Sie für Ihr/e Kind/Kinder daran teil-
nehmen würden.

Unter http://vs.questionpro.eu finden Sie die Umfrage oder 
auch durch den nebenstehenden QR-Code!
Wir bedanken uns vorab recht herzlich!

Wasserleitungen vor Frost schützen
Ein aufgefrorener Zähler kann den Abnehmer 
bis zu 90 Euro und mehr kosten
Mit Beginn der kalten Jahreszeit sollten von den Grundstücks-
besitzern vorbeugende Maßnahmen zum Schutz der Wasserlei-
tungen getroffen werden. Darauf weist die Gemeindeverwaltung 
hin. Zunächst sollten alle nicht benutzten Leitungen abgestellt 
und entleert werden und die besonders frostgefährdeten Anla-
geteile wie z.B. Leitungen in Dachböden, an Außenmauern, in 
nicht benutzten Räumen usw., insbesondere jedoch Wasserbe-
hälter und Wasserzähler, durch Umwickeln mit Stroh oder Lap-
pen isoliert werden. Bei besonders starkem Frost empfiehlt es 
sich, das Wasser ganz abzustellen und die Leitungen zu ent-
leeren. Weiterhin ist es angebracht, mit dem Beginn der kalten 
Jahreszeit Kellertüren und Fenster geschlossen zu halten und 
sorgfältig abzudichten. Erhöhte Aufmerksamkeit sollte Wasser-
zählern in Neubauten geschenkt werden, da diese besonders 
der Kälteeinwirkung ausgesetzt sind. Sinkt die Temperatur bis 
zum Gefrierpunkt, muss rechtzeitig an eine Beheizung des 
Raumes, in dem der Wasserzähler untergebracht ist, gedacht 
werden, da die Kosten für die Auswechslung und die Reparatur 
aufgefrorener Wasserzähler zu Lasten des Abnehmers gehen.
Sind Leitungen eingefroren, ist es ratsam, mit dem Auftauen 
einen Fachmann zu betrauen oder einen zugelassenen Installa-
teur hinzuzuziehen, da Lötlampen in der Hand eines Nichtfach-
mannes beträchtlichen Schaden und schwere Unfälle verursa-
chen können. Am besten sind aber vorbeugende Maßnahmen, 
um ohne unliebsame Unterbrechungen der Wasserzufuhr oder 
andere Schäden gut über den Winter zu kommen.
Bitte auch Vorsicht bei den Bau-Wasserzählern!
Ihre Gemeindeverwaltung
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Muss ich für Ersatz sorgen, wenn ich verhindert bin?
Ist jemand während seiner Räum- und Streupflicht etwa aus 
beruflichen Gründen abwesend, muss er gegebenenfalls für 
Vertretung sorgen. Festzuhalten bleibt für das Schneeschieben 
jedenfalls: Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig.

Wann muss geräumt werden?
werktags: 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr
sonn- und feiertags: 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Was muss geräumt werden?
1. Gehsteig und Radweg
2. Wo kein Gehsteig vorhanden ist: 1,20 m des Fahrbahnrandes

Wo soll Schnee und Eis gelagert werden?
1. Entlang der Gehbahn, so dass der Verkehr nicht erschwert 

bzw. gefährdet wird. Ist dies nicht möglich, haben die Vor-
der- und Hinterlieger den Schnee spätestens am nächsten 
Tag von der öffentlichen Straße zu entfernen.

2. Die Straßeneinläufe in den Abflussrinnen sind von Schnee 
und Eis freizuhalten.

3. Es ist verboten, den Schnee einfach auf die Fahrbahn zu 
schieben. Dies erfüllt den Straftatbestand des § 31 5b Straf-
gesetzbuch („Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr“) 
und kann mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe 
geahndet werden.

Welches Streugut darf verwendet werden?
1. Abstumpfendes Streugut (Sand, Splitt)
2. Salz (bei besonderer Glättegefahr, wie z. B. bei starken 

Steigungen, Treppen)
Bitte halten Sie sich an diese einfachen Regeln, Ihre Nachbarn 
und die Allgemeinheit werden es Ihnen danken.

Kommunale Räum- und Streupflicht
Für die Kommunen ist die Räum- und Streupflicht für den Stra-
ßenverkehr innerhalb geschlossener Ortschaften nur für ver-
kehrswichtige und zugleich gefährliche Stellen vorgeschrieben. 
Verkehrswichtige Stellen sind nach der einschlägigen Recht-
sprechung Hauptverkehrs- und Durchgangsstraßen sowie sons-
tige Verkehrsmittelpunkte. Als gefährliche Stellen werden insbe-
sondere scharfe, unübersichtliche Kurven, Straßenverengungen, 
besondere Gefällstrecken sowie schwierig zu durchfahrende 
und unübersichtliche Kreuzungen und Einmündungen angese-
hen. Wir bitten deshalb um Verständnis, wenn bei lang anhalten-
dem Schneefall Nebenstraßen nur im Rahmen der Leistungsfä-
higkeit des kommunalen Bauhofes geräumt werden können.

Behinderung des Winterdienstes bzw. 
der Feuerwehr durch parkende Fahrzeuge
Die Gemeinde Viereth-Trunstadt bittet die Inhaber von Kraft-
fahrzeugen so zu parken, dass die Winterdienstfahrzeuge 
ungehindert die Straße räumen können. Fahrzeuglenker, die 
Kraftfahrzeuge in Straßen so parken, dass die Restbreite unter 
3 m beträgt, verhalten sich nach § 12 StVO ordnungswidrig.

Gemeinde Viereth-Trunstadt

Wo bleibt mein Geld?
EVS-Teilnahme gibt Antwort
Landesamt für Statistik sucht 12.000 private Haushalte in 
Bayern, die gegen eine Geldprämie an der Einkommens- 
und Verbrauchsstichprobe (EVS) 2018 teilnehmen

Das Bayerische Landesamt für Statistik 
sucht private Haushalte, die an der Ein-
kommens- und Verbrauchsstichprobe 

(EVS) 2018 teilnehmen wollen. Mitmachen lohnt sich dabei 
doppelt: Zum einen profitieren die Haushalte von einem aus-
führlichen Überblick über Ihre Einnahmen und Ausgaben. Zum 
anderen erhalten sie als Dankeschön für ihre Beteiligung an 
der EVS eine Geldprämie von mindestens 85 Euro.

Mit welchen Gebrauchsgütern sind die privaten Haushalte aus-
gestattet? Wofür geben die Haushalte im Alltag wieviel Geld 
aus? Um unter anderem diese Fragen beantworten zu können, 
wird in ganz Deutschland alle fünf Jahre die Einkommens- 
und Verbrauchsstichprobe (EVS) erhoben. Ziel der EVS ist es, 
zuverlässige Informationen über die Lebensverhältnisse der 
gesamten Bevölkerung für Politik, Wissenschaft und Wirtschaft 
bereitzustellen. Dies kann nur gelingen, wenn sich Haushalte 
aus allen Bevölkerungsschichten in ausreichender Zahl beteili-
gen. Es kommt also auf jeden Einzelnen an. Die Daten werden 
in der Politik, z.B. für die Berechnung der Regelsätze der Sozi-
alhilfe, sowie für den Armuts- und Reichtumsbericht der Bun-
desregierung benötigt.

Was ist bei der EVS zu tun? Im Januar 2018 beantworten die 
Teilnehmer den ersten Fragebogen mit allgemeinen Anga-
ben zum Haushalt und zu seiner Ausstattung mit langlebigen 
Gebrauchsgütern. Ebenfalls am Jahresanfang erhalten die teil-
nehmenden Haushalte einen Fragebogen zum Geld- und Sach-
vermögen. Danach sind ein Quartal lang die Einnahmen und 
Ausgaben des Haushalts in einem Haushaltsbuch festzuhalten. 
Nach Abschluss der Erhebung zahlt das Bayerische Landesamt 
für Sta-tistik den teilnehmenden Haushalten als Dankeschön 
eine finanzielle Anerkennung von mindestens 85 Euro.
Wie bei allen Erhebungen der amtlichen Statistik ist der Daten-
schutz umfassend gewährleistet. Alle Angaben werden selbst-
verständlich streng vertraulich von uns behandelt und völlig 
anonym nur für statistische Zwecke verwendet.

Wenn Sie mitmachen möchten, gehen Sie am besten direkt auf 
die Internetseite der EVS 2018: www.statistik.bayern.de oder 
www.evs2018.de. Hier finden Sie detaillierte Informationen und 
ein Teilnahmeformular für die EVS 2018 sowie ausgewählte 
Ergebnisse der EVS 2013.
Haben Sie darüber hinaus noch Fragen? Rufen Sie uns ein-
fach unter unserer kostenfreien Rufnummer 0800-57 57 001 
an. Sie können sich auch per E-Mail (evs2018@statistik.bayern.
de) oder schriftlich an das Bayerische Landesamt für Statistik 
(Sachgebiet 45 – Team EVS, Nürnberger Str. 95, 90762 Fürth) 
wenden. Wir helfen Ihnen gerne weiter und freuen uns über 
Ihre Beteiligung an der EVS 2018.

Samstag, 04.11. - HL. KARL BORROMÄUS
Tru 17.30 Uhr Vorabendmesse
  mit Gebetsanliegen
  - für +Irmgart Fleischmann (zum Jahrtag) 

und Angeh.
  - für +Heinrich u. Margaretha Zweyer 

(zum Jahrtag), Erika Zweyer und Angeh.
  - für +Margareta Karbstein (als II. Seelenamt)
Weip 18.30 Uhr Vorabendmesse
Bischb 18.30 Uhr Vorabendmesse

Sonntag, 05.11. - 31. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Trosd 08.30 Uhr e n t f ä l l t
Roß 08.30 Uhr Eucharistiefeier
  mit Gebetsanliegen
  - für Verst. d. Fam. Hemmer u. Ziegler
  - für +Oswald Ziegler (als II. Seelenamt)
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Mittwoch, 15.11.
Vie 16.00 Uhr Schülergottesdienst

Donnerstag, 16.11.
Tru 09.00 Uhr Eucharistiefeier
Tru 14.00 Uhr Seniorennachmittag des Seniorenkreises 

Trunstadt-Stückbrunn-Roßstadt im Pfarr-
heim Trunstadt mit Vortrag „Erkältungen 
verstehen und sanft heilen“

Freitag, 17.11.
Vie 17.30 Uhr Eucharistiefeier
  mit Gebetsanliegen
  - für +Agathe u. Kunigunda Pflaum, See-

äckerstr.
  - für Verst. d. Fam. Dippold u. Müllich
Samstag, 18.11.
Tru 14.00 Uhr Taufe des Kindes Pauline Chris Hammer, 

Birkenallee
Tru 17.30 Uhr Vorabendmesse zum VOLKSTRAUERTAG 

Kollekte für die Diaspora (Bonifatiuswerk)
  mit Gebetsanliegen
  - für die Verstorbenen Gefallenen und Ver-

missten der ehemaligen Gemeinde Trun-
stadt/Stückbrunn

  - für +Michael Nüßlein und Angeh.
  - für +Franz Kneuer (zum Jahrtag) und 

verst. Angeh.
  - für Leb. u. Verst. d. VdK Trunstadt
  - für Verst. d. Fam. Wolf und Ziegelhöfer 

und Angeh.
  - für +Adam Wohlpart, Eltern und Schwie-

gereltern
  - für +Peter Reichert (zum Jahrtag), Verst. 

d. Fam. Bachmann und Angeh.
  - für +Theresia Weidhaus
  anschließend Totengedenken am Ehren-

mal im Heldenhain
Weip 18.30 Uhr Vorabendmesse
Bischb 18.30 Uhr Vorabendmesse

Sonntag, 19.11. - 33. SONNTAG IM JAHRESKREIS - 
VOLKSTRAUERTAG

  Kollekte für die Diaspora (Bonifatiuswerk)
Trosd 08.30 Uhr Eucharistiefeier
Roß 08.30 Uhr Wort-Gottes-Feier
Vie 10.00 Uhr Eucharistiefeier
  (Lekt.: Franz Linzmayer)
  mit Gebetsanliegen
  - für die Verstorbenen, Gefallenen und 

Vermissten der ehemaligen Gemeinde 
Viereth/Weiher

  - für Verst. der Fam. Bretl u. Sauer, Weihe-
rer Str.

  - für +Josef u. Renate Krapp
  - für +Alfons Schug, Eltern, Schwiegerel-

tern und Bruder
  - für Verst. der Fam. Hartmann u. Sauer, 

Eichenweg
  - für Margareta u. Baptist Pickel, Blumenstr.
  - für Verst. d. Fam. Hohner u. Schmitt, zum 

Tännig
  anschließend Totengedenken am Rathaus
Tütsch 10.00 Uhr Eucharistiefeier
Bischb 10.00 Uhr Eucharistiefeier

In Gottes Ewigkeit wurde aufgenommen:
Tru Lissi - Elisabeth Martin, Binsig
 Franz Ziegler, Ziegelhütte
 Johannes Lunz, Cent-Hoheneich-Straße

Tauftermine 2017 um 14.00 Uhr
Trunstadt 18.11.2017
Viereth 16.12.2017
Trunstadt 27.01.2018

Vie 10.00 Uhr Familiengottesdienst zum Abschluss der 
Kinderbibeltage (mit Jakobusband)

  mit Gebetsanliegen
  - für +Hans Zweier u. verst. Angeh., Mittelstr.
Tütsch 10.00 Uhr Eucharistiefeier
Bischb 10.00 Uhr Eucharistiefeier
Roß 14.00 Uhr Friedhofsgang

Dienstag, 07.11.
Vie 14.00 Uhr Senioren-Kaffeetreff im Pfarrzentrum
Stück 17.30 Uhr Eucharistiefeier
  mit Gebetsanliegen
  - für +Peter Baum, Verst. Eltern, Schwie-

gereltern und Geschw.
  - für +Katharina Peikert
  - für +Inge (Marga) Seuß und verst. Eltern 

und Schwiegereltern

Donnerstag, 09.11. - WEIHE DER LATERANBASILIKA
Tru 09.00 Uhr Eucharistiefeier
  mit Gebetsanliegen
  - für +Berta und Fritz Jäger u. Verst. d. 

Fam. Jäger, Schierle und Kröner und 
Hilda Kerner

  - und zu Ehren der Hl. Muttergottes als 
Danksagung

Vie 17.00 Uhr Martinszug (Beginn am Kindergarten)

Freitag, 10.11. - HL. LEO der Große
Tru 17.00 Uhr Martinszug des Kindergartens Trunstadt
  (Beginn mit dem Martinsspiel im Schloss-

hof; bei schlechtem Wetter in der Kirche)
Vie 17.30 Uhr Eucharistiefeier
  mit Gebetsanliegen
  - für Verst. der Fam. Bayer und Krug, 

Hauptstr.

Samstag, 11.11. - HL. MARTIN von TOURS
  - ALTPAPIERSAMMLUNG IN VIERETH -
Tütsch 17.00 Uhr Wort-Gottes-Feier
Vie 17.30 Uhr Vorabendmesse
  (Lekt.: Rita Zweier)
  mit Gebetsanliegen
  - für +Maria Butterhof u. Verst. d. Fam But-

terhof u. Hahner
  - für +Johann Zweyer u. Angeh., Blumenstr.
  - für +Olga Nüßlein, Am Ranken
  - für +Johann Lamprecht u. Angeh., Tros-

dorfer Str.
Trosd 18.30 Uhr Vorabendmesse
Bischb 18.30 Uhr ökumenischer Gottesdienst
Sonntag, 12.11. - 32. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Weip 08.30 Uhr Eucharistiefeier
Roß 08.30 Uhr Eucharistiefeier
  mit Gebetsanliegen
  - für +Mathilde Jäger und Angeh.
  - für +Anna May
  - für +Franz und Theresia Streit
Tru 10.00 Uhr Eucharistiefeier
  mit Gebetsanliegen
  - für +Ruth und Günter Schwarz (zum 

Jahrtag)
  - für +Verst. d. Fam. Burger, Müller und Groß
  - für +Lissi Martin (als II. Seelenamt)
Bischb 10.00 Uhr Eucharistiefeier
Montag, 13.11.
Vie 17.30 Uhr Fatima-Rosenkranz

Dienstag, 14.11.
Weih 17.30 Uhr Eucharistiefeier
  mit Gebetsanliegen
  - für +Olga u. Otto Bauer u. Fam. Grünthaler
  - für Verst. der Fam Kundmüller, Grüntha-

ler u. Görtler
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Medizinischer Notfalldienst
Unfall / Lebensbedrohende 
Erkrankung
Rettungsdienst Notruf: 112

Erkrankungen
deretwegen ich zu meinem Hausarzt ginge, wenn dieser in sei-
ner Praxis wäre

Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst:
Mittwoch  ..............................  13.00 Uhr – Donnerstag 8.00 Uhr
Freitag  ........................................  18.00 Uhr – Montag 8.00 Uhr
Tel. 116 117

Kinderärztlicher Notdienst:
Welche(r) Kinderarzt/ärztin Notdienst hat, erfahren Sie über den 
Anrufbeantworter Ihres Kinderarztes oder über die Rufnummer 
116117.

Sonderkonten für Spenden:
Vie
VR Bank Bamberg eG
IBAN: DE31 7706 0100 0007 8030 60
BIC: GENODEF1BA2
Tru
Sparkasse Bamberg
IBAN: DE57 7705 0000 0810 3601 31
BIC: BYLADEM1SKB
VR Bank Bamberg
IBAN: DE03 7706 0100 0008 1031 00
BIC: GENODEF1BA2
Allen Spendern ein herzliches Vergelt´s Gott!

Pfarrbüro Viereth, Tel.: 09503/250
Bürozeiten in Viereth:
Mo.  ..........................................................  09.00 Uhr - 11.30 Uhr
Mi.  ...........................................................  09.00 Uhr - 11.30 Uhr
Do.  ..........................................................  15.30 Uhr - 18.00 Uhr
Fr.  ...........................................................  09.00 Uhr - 11.30 Uhr
Gemeindereferentin Ruth Wichert:
Tel. Nr. 09503/500 1391

Pfarrbüro Trunstadt, Tel.: 09503/251
Bürozeiten in Trunstadt:
Di.  ...........................................................  09.30 Uhr - 11.30 Uhr
Mi.  ...........................................................  14.00 Uhr - 17.00 Uhr
Do.  ..........................................................  09.30 Uhr - 11.30 Uhr
Fr.  ...........................................................  09.30 Uhr - 11.30 Uhr

Gottesdienstordnung auch auf der Homepage unter www.pfar-
rei-trunstadt.de einsehbar!

Pfarramt Bischberg: Tel. Nr.: 0951/6 13 31

Zu jeder Zeit selbst gestalten. 
Familienanzeigen ONLINE BUCHEN: 

www.wittich.de
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RK Viereth
Am Volkstrauertag, Sonntag 19.11.2017, treffen wir uns zur 
Gedenkfeier am Kriegerdenkmal um 9.30 Uhr im kleinen 
Dienstanzug am Rathaus.
Um rege Teilnahme wird gebeten.
Die Vorstandschaft

Handysammelaktion zum 
Weltmissionssonntag
Fast jeder von uns hat ein defektes oder altes Handy, welches 
er nicht mehr benutzt, in einer Schublade liegen. Die darin ver-
bauten Rohstoffe sind bares Geld wert.
Wir vom Vorbereitungsteam für Familiengottesdienste in Trun-
stadt sammeln diese Handys. Die für uns wertlosen Handys 
werden an eine Firma zum Recyceln der Rohstoffe geschickt, 
welche den Gegenwert der Rohstoffe an die Mission weiterleitet.
Die Sammelbox befindet sich bis zum 1. Advent in der Trun-
stadter Kirche oder in den Schulen.
Wir würden uns sehr freuen, wenn sich möglichst viele aufraf-
fen könnten, die alten Handys in die Kirche zu bringen und die 
Aktion „Schule statt Gold“ mit unterstützen.

PGR Viereth
Rückblick auf einen interessanten Vortrag 
über Burkina Faso am 17.10.2017

Bischof Joachim Ouédraogo (li.) und sein Dolmetscher Lukas 
Matzick während des Vortrages
Auf seiner Reise durch einige bayerische Diözesen anlässlich 
des Monats der Weltmission machte Bischof Joachim Ouéd-
raogo aus dem Bistum Koudougou in Burkina Faso auch bei 
uns in Viereth Station. Er schilderte in seinem Vortrag  “Bur-
kina Faso – ein Land als Modell der Toleranz zwischen den 
Religionen“ sehr lebendig seine persönlichen Erfahrungen 
und Bemühungen um einen friedlichen Dialog zwischen den 
verschiedenen Religionen in seinem Heimatland. Mit vielen 
anschaulichen, selbst erlebten Beispielen zeigte er auf, dass 
seiner Meinung nach der Dialog auf drei Ebenen zu verwirkli-
chen ist: im Alltagsleben, in gemeinsamen Aktionen bzw. Pro-
jekten und auf spirituell-theologischem Gebiet. Bei den Projek-
ten für Kinder, Jugendliche und Frauen, die er in seiner Diözese 
ins Leben gerufen hat, ist ihm wichtig, dass das Gespräch der 
Gläubigen der verschiedenen Religionen miteinander geför-
dert, Gemeinsamkeiten gestärkt und Trennendes überwunden 
wird. Durch das bescheidene und von Enthusiasmus geprägte 
Auftreten des Bischofs und die hervorragende Übersetzungs- 
und Vortragsleistung seines jungen Dolmetschers Lukas Mat-
zick konnten beide Redner das Publikum in ihren Bann ziehen.
Begleitet wurde der Bischof auch von Pater Roberto Turyamu-
reeba (Referat „Weltkirche“ des Erzbistums Bamberg), der zum 
Abschluss der Veranstaltung auf die diesjährige Missio-Aktion 
hinwies, in deren Mittelpunkt das Schicksal von Mädchen und 
Frauen in Burkina Faso steht.
Für den PGR Viereth Margita Zweier

Ortsvereine und Pfarrei 
St. Jakobus Viereth / Weiher
Sammlung von Altpapier/Pappe: Samstag, 11. Nov. 2017
Verehrte Bürgerinnen und Bürger,

wir bitten Sie wieder herzlich um Ihre Anlieferung von Papier/
Pappe für die kommende Sammlung (Gelände vor dem Wert-
stoffhof Viereth). An diesem Samstag sind dann ab 9.00 Uhr 
wieder Vereinshelfer vor Ort.
Diesmal sind unsere Vierether Stammtische die zuständi-
gen Organisatoren.

Voranlieferung möglich:
Bereits am Mittwoch, den 8. Nov. (gegen Abend) steht ein 
Sammelcontainer bereit, die beiden weiteren werden spätes-
tens am Freitag von der Firma ALBA /Rohstoffe (Bamberg) auf-
gestellt.
Bei notwendiger Abholung:
Wem eine Anlieferung nicht möglich ist bitte bis spätestens 
am 10. Nov. eine Abholung tel. anmelden, dies gilt nur für priv. 
Haushalte (Tel. 1770 / A. Dremel)
Danke für Ihre Unterstützung:
Die letzte Sammlung Anfang Sept. erbrachte mit 8,75 t einen 
Erlös von 394.- €.
Ein großer Teil der Altpapiersammlungen wird für unser neues 
Bürgerhaus am Rathaus (Einrichtung etc.) verwendet werden.

Für die Ortsvereine Viereth / Weiher
Harry Landvogt / Reserv.
Papierorganisation: H. Wahner / A. Dremel

 

 

•  

•  

• 
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Für die Wanderung und Feier bitte ich um Eure Anmeldung 
bis spätestens Donnerstag 30.11. unter Tel.: 017646125695, 
Erich Beck.
Mit musikalischem Gruß
Die Vorstandschaft
Erich Beck, 2. Vorstand

Singgemeinschaft Trunstadt
Termine:
Jeden Montag um 19:30 Uhr Sing-Probe im 
Schloß zu Trunstadt. Sängerzimmer im 
2.Stock.

„Achtung, dringend“
Wir brauchen EUCH - in allen Stimmlagen.

Unser Motto: „Singen macht Spaß, Singen tut gut, ja Sin-
gen macht munter und Singen macht Mut...“
Für weitere Auskünfte, Kontakt:
Nikolaus Graser
1. Vorsitzender
Singgemeinschaft Trunstadt
Mitglied des fränkischen Sängerbundes im Deutschen Chor-
verband (FSB)
Schaumbergstr. 6, 96191 Viereth-Trunstadt
Tel.: +499503 921020;
Handy: +49176 24920551;
E-Mail: nikolaus@versicherungen-graser.de;
Internet: http://www.singen-trunstadt.de

Hobby- u. Kunsthandwerkermarkt
am 5. November 2017
in der Seehofhalle in Memmelsdorf

RK Trunstadt
Terminhinweise Nov. 2017
01.11. Allerheiligen
12.15 Uhr Kriegsgräbersammlung am Friedhof
18.11. - 15.00 Uhr RAG Schießen im Schützenhaus „Diana“ in 
Priesendorf
18.11 - 17.15 Uhr Vereinslokal – Fahnenabordnung
17.30 Uhr Gottesdienst zum Volkstrauertag mit anschl. Prozes-
sion zum Heldenhain
Ehrenwache am Heldenhain
ca. 19.00 Uhr Monatsversammlung im Vereinslokal
Änderungen und kurzfristige Terminverschiebungen entnehmt 
bitte dem Aushang am Vereinslokal.
Die Vorstandschaft

Gartenbau- und Dorfverschönerungsverein 
Trunstadt- Stückbrunn
Juniorgarten

Zum Abschluss des Gartenjahres 2017 trafen sich alle betei-
ligten Kinder mit der Vorsitzenden des Vereins im Jugendtreff.
Man ließ das Gartenjahr noch mal Revue passieren, vom Pflan-
zen im Frühjahr bis zur Ernte und Erntedank im Herbst.
Am Beispiel einer Pizza verfolgten die Kinder den Weg vom 
Feld bis auf den Tisch. Was sind alles für Lebensmittel, Men-
schen und Arbeiten nötig, bis das Pizza verzehrfertig ist.
Bei einem Spiel, mussten Früchte des Baumes und Gartens 
den richtigen Pflanzen zugeordnet werden .
Zur Belohnung für die Arbeit durften die Kinder Kartoffeln 
(gelbe, rote und blaue) sowie Äpfel aus dem Garten mit nach 
Hause nehmen.
Die Vorstandschaft

Blaskapelle Die Maafischer
Die Vorabendmesse der Pfarrgemeinde am 25.11. um 17.30 
Uhr, ist zugleich auch der Gedenkgottesdienst der Blaska-
pelle Die Maafischer.
Wir laden alle Musiker, Freunde, Gönner, Bekannte und die 
ganze Gemeinde/Kirchengemeinde recht herzlich ein, mit uns 
die Messe zu feiern.
Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes überneh-
men Die Maafischer.
Nach dem Gedenkgottesdienst geht’s für die Blaskapelle mit 
Freunden zum Böhmischen Abend der Stettfelder Musikanten.

Vorschau
Am Samstag 10.12. findet unsere Winterwanderung mit 
anschließender Weihnachtsfeier statt, zu der wir alle Musiker 
mit Familien und Freunde, Bekannte mit Anhang recht herzlich 
einladen.

Impressum

Mitteilungsblatt 
der gemeinde Viereth-trunstadt
Das Mitteilungsblatt der Gemeinde Viereth-Trunstadt 
erscheint 14-täglich jeweils freitags in den geraden 
Wochen.

–  Herausgeber, Druck und Verlag:
 LINUS WITTICH Medien KG, 
 Peter-Henlein-Straße 1, 91301 Forchheim, Telefon 09191/7232-0
– Verantwortlich für den amtlichen Teil:
 Die Erste Bürgermeisterin der Gemeinde Viereth-Trunstadt Regina Wohlpart, 

Weiherer Straße 6, 96191 Viereth-Trunstadt
 für den sonstigen redaktionellen Inhalt und den Anzeigenteil:
 Peter Menne in LINUS WITTICH Medien KG.
– Das Mitteilungsblatt der Gemeinde Viereth-Trunstadt wird kostenlos an die 

Haushalte der Gemeinde verteilt. Darüber hinaus erfolgt ein Aushang der 
amtlichen Bekanntmachungen an den ortsüblichen Bekanntmachungsta-
feln.

– Im Bedarfsfall Einzelexemplare des Mitteilungsblattes kostenlos in der 
Gemeindeverwaltung oder durch den Verlag zum Preis von € 0,40 zzgl. Ver-
sandkostenanteil.

Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der 
Redaktion wieder. 
Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und die z. Z. gültige Anzeigenpreisliste. Für nicht gelie-
ferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur Ersatz 
des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende Ansprü-
che, insbesondere auf Schadenersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen.

Versuchen Sie es doch mal mit einer Anzeige.

2108
Mitteilungsblatt der Gemeinde Viereth-Trunstadt
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Sonderkündigungsrecht ermöglicht 
Wechsel nach 30. November 

Nürnberg, November 2017 - Bis zum 30. November können die 
meisten Autofahrer entscheiden, ob sie ihre Kfz-Versicherung 
kündigen und zu einem anderen Anbieter wechseln. Vergleichen 
lohnt sich, denn die Preisspannen zwischen den einzelnen Anbie-
tern sind erheblich: Ein paar hundert Euro pro Jahr lassen sich so 
oft einsparen. Beim Preisvergleich helfen entsprechende Portale 
im Internet. Doch Vorsicht, nicht immer berücksichtigt ein Portal 
alle Anbieter. Wechselwillige sollten also in mehreren Portalen 
gleichzeitig recherchieren und dieses Ergebnis am besten noch 
einmal mit der Berechnung eines günstigen Anbieters verglei-
chen. 
  
Doch mit dem Preisvergleich allein ist es nicht getan: Man muss 
auch wissen, wie ein Wechsel vonstattengeht. In der Regel läuft, 
so die HUK-COBURG, ein Kfz-Versicherungsvertrag vom 1. Ja-
nuar bis zum 31. Dezember eines Jahres. Wird der Vertrag nicht 
spätestens einen Monat vor Ablauf gekündigt, verlängert er sich 
automatisch um ein Jahr. Wer zum 1. Januar wechseln will, muss 
dies bis einschließlich 30. November tun. Entscheidend für die 
Wirksamkeit der Kündigung ist ein fristgerechter Eingang beim 
Versicherer.

Kündigung nach dem Stichtag 
Doch gar nicht selten ist der viel beschworene Stichtag vorbei 
und die Rechnung der Kfz-Versicherung lag noch nicht im Brief-
kasten. Was ist, wenn sie erst danach kommt und man eben erst 
später erfährt, dass die Kfz-Versicherung im kommenden Jahr 
teurer wird. Muss man zwangsläufig beim bisherigen Versiche-
rer bleiben? Nein! Denn hier kommt das Sonderkündigungsrecht 
ins Spiel: Erst mit Erhalt der Beitragsrechnung und Kenntnis über 
den höheren Beitrag beginnt die einmonatige Kündigungsfrist zu 
laufen. Darum sollte die Rechnung sehr genau gelesen werden, 
falls es besteht, muss der bisherige Versicherer seinen Kunden 
klar und deutlich darauf hinweisen. Dem Wechsel zu einem güns-
tigeren Kfz-Versicherer steht dann auch nach dem Stichtag nichts 
mehr im Weg.

Anzeige

Super Leistung, kleiner Preis
Jetzt Autoversicherung wechseln und sparen!

Holen Sie gleich Ihr Angebot ab und 
überzeugen Sie sich von  diesen  
Vorteilen:

• Niedrige Beiträge
• Top-Schadenservice
• Gute Beratung in Ihrer Nähe

Handeln Sie!
Kündigungs-Stichtag ist der 30.11. 
Wir freuen uns auf Sie.

Vertrauensmann
Robert Exner
Tel. 0951 96867630
robert.exner@HUKvm.de
Hauptstr. 21
96120 Bischberg
Termin nach Vereinbarung

Ich berate Sie gerne ...

bei Ihrem gewerblichen 

Weihnachtsgruß an Ihre Kunden.

Haben Sie auch nichts vergessen?

Klopf, klopf, klopf...

 

Rufen Sie mich an. Ich bin für Sie da.

Bernhard Wittig
Mobil: 0175 5743875

Tel.: 09524 302140 • Fax: 09524 302141
b.wittig@wittich-forchheim.de

www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

S o n d e ra n g e b ot
brennholz (Industrieholz) Buche/Eiche garantiert trocken und  

ofenfertig. 1 SrM ab 46,- eUr, Lieferung frei Hof. Solange Vorrat reicht
Fa. Habermann             telefon: 09533/8425

Probleme mit Glücksspielsucht?
Spielsucht-Soforthilfe-Forum

Anonyme Anlaufstelle
für Betroffene und Angehörige

! Sei auch Du herzlichst willkommen !

www.spielsucht-soforthilfe.de
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Schweizer Käse: Superfood aus bester Rohmilch

(akz-o) Ein Trend erobert die Welt: Superfood. Ob Chiasamen aus Mexico, Quinoa aus den Anden oder 

Rote Bete aus heimischem Anbau, diese Lebensmittel tun dem Körper gut, denn sie versorgen ihn mit 

besonders wertvollen und gesunden Nährstoffen. Kombiniert man derartige Superfoods mit traditions-

reichen Schweizer Käsesorten wie Appenzeller, Schweizer Emmentaler AOP oder Le Gruyère AOP, 

entsteht eine perfekte Verbindung aus Genuss und gesunder Ernährung. Denn Schweizer Käse wird 

bis heute ausschließlich aus tagesfrischer und naturbelassener Schweizer Rohmilch hergestellt. Ohne 

Zusatzstoffe oder Gentechnik und nach bester handwerklicher Tradition. Das sorgt für den unver-

wechselbaren Geschmack – und macht die weltbekannten Schweizer Käsesorten auch zu exzellenten 

Energiespendern. Schweizer Käse ist beispielsweise ein Spitzenlieferant für Kalzium. Mit einer Portion 

(40 Gramm) Schweizer Emmentaler AOP, Sbrinz AOP oder Le Gruyère AOP können bis zu 50 Prozent 

des Tagesbedarfs gedeckt werden. Schweizer Käse ist die Essenz bester Rohmilch. Kein Wunder also, 

dass Schweizer Käse auch fast alle für die menschliche Ernährung wichtigen Vitamine enthält. Bestes 

Beispiel: Ein gutes Dutzend Möcklis vom Sbrinz AOP (ca. 100 Gramm) enthalten bereits 50 Prozent des 

Tagesbedarfs an Vitamin A.

Süsskartoffel-Risotto
mit Grünkohlchips und Vacherin Fribourgeois AOP 

Zubereitung:

1)  Zuerst die Grünkohlchips zubereiten: Die Grünkohlblätter in eine große Schüssel 

füllen, mit Zitronensaft beträufeln und 30 Minuten ziehen lassen. Mit Öl und Salz 

mischen.
2)  Den Backofen auf niedrigste Temperatur (max. 50 °C) vorheizen. Die Kohlblätter 

mit etwas Abstand auf ein Backblech verteilen, falls nötig, portionsweise trock-

nen. Das Blech für 1–2 Stunden in den Ofen schieben, bis der Kohl knusprig ist, 

dabei das Blech nach der Hälfte der Zeit umdrehen und die Blätter wenden. Die 

Chips beiseitestellen.

3)  Die Süßkartoffeln schälen und in etwa 1,5 cm große Würfel schneiden. 11⁄2 EL Öl 

erhitzen. Süßkartoffeln dazugeben und bei mittlerer Hitze 5–8 Minuten goldbraun 

braten, beiseitestellen.

4)  Zwiebel und Knoblauch im restlichen Öl andünsten, Reis mitdünsten. Die Brühe 

nach und nach dazugießen. 20 Minuten köcheln, gelegentlich umrühren.

5)  Etwa die Hälfte vom Vacherin Fribourgeois AOP in Späne schneiden, den restli-

chen Käse fein reiben.

6)  Süßkartoffeln, Rosmarin, Cranberrys und geriebenen Käse zum Risotto geben, mit 

Salz und Pfeffer abschmecken. Zum Servieren mit Grünkohlchips und Vacherin 

Fribourgeois AOP-Spänen bestreuen. (spp-o)

Zubereitungszeit: 50 min. + 1-2 Stunden Backzeit + 30 min. Garzeit

Zutaten für 4 Personen

Für die Grünkohlchips:

250 g Grünkohl, 
dicke Blattrippen entfernt,

Blätter in mundgerechte

Stücke gezupft

Saft von 1⁄2 Zitrone

1⁄2 EL Olivenöl

1⁄4 TL Salz

Für das Risotto:

2 Süßkartoffeln (ca. 350 g)

3 EL Olivenöl

1 Zwiebel, fein gehackt

2 Knoblauchzehen, 

fein gehackt

300 g Risottoreis,

ca. 1 l heiße Gemüsebrühe

200 g Vacherin Fribourgeois AOP

Nadeln von 2 Zweigen 

Rosmarin, fein gehackt

25 g getrocknete Cranberrys

Salz

und frisch gemahlener 

schwarzer Pfeffer
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Qualität zahlt sich aus
(rgz/su). Ein sicheres Indiz für 
Wertarbeit, wie sie vor allem 
BestAger schätzen, ist eine Her-
stellergarantie, die die gesetzliche 
Gewährleistungsfrist bei weitem 
übersteigt. So übernimmt zum 
Beispiel der skandinavische Her-
steller Ekornes für alle Stressless 
Sessel und Sofas ab Kaufdatum 
eine Garantie von zehn Jahren 
auf das Gleitsystem, das auto-

matisch jeder Körperbewegung 
folgt, und die Features, mit de-
nen der Hals- und Rückenbereich 
optimal abgestützt wird. Gleiches 
gilt für den eingebauten Stahl-
rahmen, die Stahlfederung sowie 
auf alle dazugehörigen Bauteile 
inklusive Drehmechanismus der 
Sessel. Mehr zu Garantie und 
Gewährleistung gibt es unter 
www.stressless.de.

Basische Mineralstoffe gegen Säurelast
(rgz/rae). Wenn zu viel Säu-
re den Stoffwechsel belastet, 
können sich Beschwerden ent-
wickeln. Überschüssige Säure 
beeinträchtigt die Aktivität von 
Enzymen, was zu einer vermin-
derten Stoffwechselleistung 
führen kann. Weil dadurch die 
Energiegewinnung im Körper 
beeinträchtigt ist, klagen über-

säuerte Menschen häufig über 
Müdigkeit und Erschöpfung 
- auch während einer Diät. Ih-
nen fehlt Schwung, sie sind 
nicht mehr so leistungsfähig 
und können sich schlechter 
konzentrieren. Sobald sie gezielt 
entsäuern, kehrt die Energie zu-
rück. Weitere Tipps gibt es unter 
www.basica.de.

Das lokale Nachrichten-Portal von LINUS WITTICH.

Anzeigenservice wird bei uns  

ganz  G R O S S geschrieben!
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WELCOME
KOngrESShOtEL baMbErg
Mußstraße 7, D-96047 bamberg

Zimmermädchen/Roomboy
auf 25 Std./Woche oder als aushilfen auf 450-€-basis.

Kontakt: Frau hannelore Vogel
bewerbungen unter 0951 7000-540

bzw. per E-Mail an:
bewerbung.bamberg@welcome-hotels.com

Wir suchen per sofort

Wir suchen ab sofort eine(n) Schreinergesellen/ -in mit Berufserfahrung in den 
Bereichen Küchenmontage, gehobener Möbel- und Innenausbau. 
Sie sind belastbar, flexibel und arbeiten gerne im Team?
Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per Mail.

Trosdorfer Hauptstr. 68 E-Mail: info@grasermedien.de
96120 Bischberg/Trosdorf  info@tv-graser-bischberg.de
☎ 0 95 03 / 3 69 Internet: www.tv-graser-bischberg.de

Fernseher - Rundfunk - AV-Systeme - Satelliten- und Kabelanlagen
Heimkino - Heimnetzwerke - Telefonanlagen - Haushaltsgeräte

Verkauf - Installation - Service

TV-Graser-Bischberg

Graser
Medien-Elektronik

Senden Sie alles an: 
LINUS WITTICH Medien KG, Kleinanzeigen - Postfach 223, 

91292 Forchheim, Fax 09191 7232-30 oder online unter: 
www.wittich.de/Objekt2108

Gehen Sie gleich auf www.wittich.de/Objekt2108
und geben Sie diese dort online auf.
Oder füllen Sie dieses Formular aus und schicken Sie es an uns.

Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie beim Ausfüllen der Felder, dass hinter je-
dem Wort, jeder Zahl, jedem Satzzeichen ein Kästchen als Zwischenraum frei bleibt.

Anzeige mit Rahmen. 
Der Rahmen kostet 5,- € zusätzlich.

Chiffre: Achtung! Für die Zusendung der Zuschriften
fällt eine einmalige Gebühr von 5,- € an.

Bitte geben Sie Ihre genaue Anschrift an.

PLZ / Ort

Straße / Hausnummer

Name / Vorname

Wünschen Sie Bankeinzug, geben Sie Ihre Bankverbindung an 
oder legen Sie Ihrer Bestellung Bargeld bei.

Bankeinzug Bargeld liegt bei

SEPA-Lastschrift-Mandat Gläubiger-ID: DE1302600000116620
Ich/Wir ermächtige/n die LINUS WITTICH Medien KG, eine einmalige Zahlung in Höhe des aus obigem 
Auftrag resultierenden Gesamtbetrags von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zu-
gleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von LINUS WITTICH Medien KG auf mein/un-
ser Konto gezogene Lastschrift einzulösen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. Hinweis: Ich kann/
wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belaste-
ten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstiut vereinbarten Bedingungen.

Datum Unterschrift

schon ab 
5,- €

Jetzt
mit neuer

Gestaltung

Ihre neue private Kleinanzeige

*Muster mit 225 Zeichen und Zusatzoption „Rahmen“.

Bis hierher für 5,- € inkl. MwSt.

Bis hierher für 10,- € inkl. MwSt.

IBAN
DE

5-Zimmer-Wohnung in Muster-
hausen zu vermieten. 90 qm, Zen-
tralheizung, Balkon, Dachterrasse, 
Kellerabteil. Einbauküche mit E-
Geräten vorhanden. Garten, Garage 
und kleine Werkstatt. Miete 5,- EUR/
qm, zzgl. NK. Tel. 01234/567890

4 Zi. Wohnung o. ält. kleines Haus
zu mieten oder kaufen gesucht.
kroener.marion@web.de 0151-
40782009 ab 16,00 Uhr

Stellenanzeigen

Kleinanzeigen

Mit einer Kleinanzeige  

 zu Ihrem Glück.

anzeigen.wittich.de

Anzeigenservice wird bei uns 
ganz  G R O S S  geschrieben!

Jetzt blätterbar auf
Ihrem PC, Laptop,
Tablet oder 
Smartphone.

Lesen sie gleich los:
epaper.wittich.de/2108

Jetzt als ePaper lesen

Mitteilungsblatt Viereth-Trunstadt
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Liebe Patienten,
seit 2.10.17 haben wir unser Team vergrößert und werden 
unterstützt durch Lisa, die Ihnen als Physiotherapeutin 
mit ihrem Wissen und ihren Fähigkeiten zur Seite stehen 
wird und Sie in den Bereichen Krankengymnastik, Massa-
getherapie und Manueller Lymphdrainage behandeln wird.
Wir freuen uns, die neue Kollegin in unserem Team be-
grüßen zu dürfen und hoffen, dass Sie ihr die Chance ge-
ben, Sie bald von ihrem Können zu überzeugen.
Terminvereinbarungen sind am einfachsten möglich Mo./
Di./Do. vormittags wenn unsere Anmeldung besetzt ist, 
ansonsten rufen wir Sie auch gerne zurück.

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Team der Physiotherapie Sandra Baum

Physiotherapie Sandra Baum

Im Erzenthal 2
96191 Viereth
Tel.: 09503/1333
E-Mail: praxis@physio-sandra-baum.de
www.physio-sandra-baum.de

Termine nach Vereinbarung

Krankengymnastik, Manuelle Lymphdrainage, CMD
Bobath, med. Massagen, Kinesiotaping, Hausbesuche

Ihr Mitsubishi-Servicepartner
für Stadt und Land
Verkauf: • Jungwagen • Jahreswagen • Dienstwagen • Gebrauchtwagen
• EU-Fahrzeuge

BeraTuNG: • Direktannahme vor Reparaturbeginn • Detaillierte Erläuterung des
Reparaturumfangs • Faire, offene Information

SerVice: •Reparatur, Wartung aller Marken • Unfallinstandsetzung, Leihwagen • HU/AU 
- PKW/LKW/Motorrad • Spur-, Achsvermessung • Klimaanlagenservice • FlüssiggasumbauAnzeigengröße: 

2spaltig/125 mm – 4-farbig (4C)

Kaminöfen on Stage
Ute & Robert Winkler
in Lisberg
Telefon 09549/9883132
Selbstständige JEMAKO Vertriebspartner

Christine Schreiber
in Weiher
Telefon 09503/500386
Selbstständige JEMAKO Vertriebspartnerin

a

Viele Menschen emp�nden es als beruhigend im Wald zu trauern, sich zu 
Lebzeiten einen Platz auszusuchen und eine Trauerfeier individuell gestalten 
zu können. Lernen Sie unverbindlich dieses würdevolle Bestattungs-Konzept 
im naturbelassenen Wald, in dem die Grabp�ege die Natur übernimmt, bei 
einer kostenlosen Führung kennen.
Individuelle Führungstermine gerne nach telefonischer Vereinbarung.

Ausfahrt A70
Haßfurt/Theres.
Beschilderung folgen
zwischen Obertheres
und Buch

Nur 4 km von der A 70.
Gelände sehr gut
begehbar

www.ruheforst-maintal.de • info@ruheforst-maintal.de • Tel. 0 95 21/61 88 85

Die Führungen �nden (bei jedem Wetter) ab dem Parkplatz Ruhefost bis 
19. Nov. 2017 sonntags jeweils um 14 Uhr statt; ab 20. Nov. 2017 14-tägig 
jeweils Sonntag, den 03.12. / 17.12. / 31.12.17 / 14.01. / 28.01. / 11.02. / 
25.02.18 um 14 Uhr. Ab 04. März 2018 wieder wöchentlich sonntags. 

Büro & Ausstellung:

Roth 16 

96199 Zapfendorf 

Tel.: 09547-8927

www.glasagentur-treml.de

Terrassendach


 Kaltwintergarten
 Markisen 
 Markisentücher
 Glas-Duschabtrennung
 Insektenschutz
 Pollenschutz

Wolfskehln 2
96191 Trunstadt
0160/93835253

Termine nach Vereinbarung

Gönne es Dir!

Petra Bauer
·  Sport-Massage 
 Wellness-Massage
·  Triggerpunkt-Massage

·  Schröpfkopf-Massage
·  Dorn-Breuss-Massage
·  Klass. schwedische Massage

LW-flyerdruck.de
Ihre Online-Druckerei mit den fairen Preisen.
Individuelle Stückzahlen erhältlich!
Von der Kleinauflage bis zur Großauflage!

info@LW-flyerdruck.dewww.LW-flyerdruck.de 09191 7232-88

-flyerdruck.de

P1


